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RS OGH 1961/2/8 30b7/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1961

Norm

EO §35 Af

Rechtssatz

Die Wiederaufnahme der Lebensgemeinschaft geschiedener Ehegatten gibt der unterhaltsberechtigten Gattin keinen

Anspruch, den Unterhalt exekutiv durchzusetzen, wenn er im Rahmen der Lebensgemeinschaft vom

Unterhaltspflichtigen erfüllt wird.
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